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Erwägungen

E. 2
Bei der sachlichen Zuständigkeit handelt es sich um eine Prozessvoraus- setzung (Art. 59
Abs. 2 lit. b ZPO), welche von Amtes wegen zu prüfen ist (Art. 60 ZPO). Das Gericht tritt
auf eine Klage nur ein, wenn es sachlich zuständig ist (Art. 59 Abs. 1 ZPO).

E. 3
Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, das Handelsgericht sei vorlie- gend nach Art. 6
Abs. 2 ZPO sachlich zuständig. Beide Parteien seien im Han- delsregister eingetragen, der
Streitwert betrage CHF 60'000.-- und die Klage be- treffe die geschäftliche Tätigkeit der
Beklagten. Der Begriff der geschäftlichen Tä- tigkeit sei weit auszulegen. Dazu gehörten
auch Buchführung und Personalwe- sen, zwecks Führung einer Geschäftstätigkeit durch die
Beklagte. Nicht erforder- lich sei, dass die Parteien in einem Vertragsverhältnis stünden
(act. 1 S. 2 f. Rz. 3). Zum geltend gemachten Anspruch führt die Klägerin im Wesentlichen
aus, sie habe im Rahmen einer Betreibung gegen D.____ eine Lohnpfändung im Be- trag
von CHF 60'000.-- erwirken können. D.____ habe für seine Tätigkeit als Ge- schäftsführer
und einziger Verwaltungsrat der Beklagten einen Lohn bezogen.

- 3 - Der Pfändungsbetrag setze sich aus zwölf Lohnquoten von CHF 4'500.-- zuzüg- lich
CHF 6'000.-- (13. Monatslohn) zusammen. Die Beklagte, vertreten durch D.____, habe es
trotz einer entsprechenden Anzeige der Lohnpfändung vom 29. April 2011 unterlassen, die
Lohnquoten an das zuständige Betreibungsamt abzu- liefern. Daraufhin seien der Klägerin
die gepfändeten Ansprüche nach Art. 131 Abs. 2 SchKG abgetreten und eine Frist zu deren
gerichtlicher Geltendmachung angesetzt worden (act. 1 S. 2 Rz. 2, S. 5 Rz. 2, S. 6 Rz. 3 und
S. 6 Rz. 5).

E. 4
Bei der Ermächtigung des Betreibungsamtes an den Betreibenden, einen gepfändete
Anspruch gemäss Art. 131 Abs. 2 SchKG einzutreiben, handelt sich nicht um eine
zivilrechtliche Abtretung. Gläubiger des Anspruchs bleibt der Pfän- dungsschuldner (BGE
95 II 235 E. 4 S. 241). Der Betreibende ist an dem zur Ein- treibung überlassenen Anspruch
nicht materiell berechtigt, kann diesen aber nach Art. 131 Abs. 2 SchKG im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung und Gefahr geltend machen; seine Aktivlegitimation beruht
mithin auf einer gesetzlichen Pro- zessführungsbefugnis oder Prozessstandschaft (vgl. BGE
132 III 342 E. 2.2 S. 345 für den Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG). Die Klägerin
macht mit der vorliegenden Klage demnach Lohnansprüche von D.____ gegenüber der Be-
klagten geltend.

E. 5



Fraglich ist, ob damit eine handelsrechtliche Streitigkeit nach Art. 6 Abs. 2 ZPO (in
Verbindung mit § 44 lit. b GOG) vorliegt, welche die sachliche Zuständig- keit des hiesigen
Gerichts begründet. Was eine solche handelsrechtliche Streitig- keit ist, bestimmt allein das
Bundesrecht (Urteil des Bundesgerichts 4A_66/2012 vom 29. Mai 2012 E. 1.1). Eine
Streitigkeit gilt nach Art. 6 Abs. 2 ZPO als han- delsrechtlich, wenn die geschäftliche
Tätigkeit mindestens einer Partei betroffen ist, gegen den Entscheid die Beschwerde in
Zivilsachen an das Bundesgericht of- fen steht und die Parteien im schweizerischen
Handelsregister oder in einem ver- gleichbaren Register eingetragen sind (Art. 6 Abs. 2
ZPO). Mit der geschäftlichen Tätigkeit mindestens einer Partei ist die charakteristische
Leistung im Rahmen der geschäftlichen Tätigkeit gemeint (Urteil des Bundesgerichts
4A_66/2012 vom 29. Mai 2012 E. 1.1).

- 4 -

E. 6
Bei den von der Klägerin geltend gemachten Lohnansprüchen handelt es sich um eine
arbeitsrechtliche Streitigkeit (vgl. zum Begriff der arbeitsrechtlichen Streitigkeit BGE 137
III 32 E. 2.1 S. 33). Daran ändert die Ermächtigung des Be- treibungsamtes, die Ansprüche
gemäss Art. 131 Abs. 2 SchKG einzutreiben, nichts. Da sich die Rechtsbeziehungen der
Parteien eines Arbeitsvertrages auf den privaten, innerbetrieblichen Bereich beschränken,
kann nicht gesagt werden, sie würden die charakteristische Leistung im Rahmen der
geschäftlichen Tätigkeit betreffen; es fehlt an der nach Sinn und Zweck von Art. 6 Abs. 2
ZPO erforderli- chen Beziehung zu ausserhalb des Betriebes stehenden Dritten. Dies gilt
auch für einen leitenden Angestellten wie im vorliegenden Fall (vgl. ZR 103/2004 Nr. 16;
ZR 97/1998 Nr. 107). Da sich der Gesetzgeber beim Erlass der Bestimmungen über die
sachliche Zuständigkeit der Handelsgerichte an den bisherigen kantona- len Regelungen
orientierte (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur schweizerischen Zi- vilprozessordnung, BBl
2006, 7261), kann bei der Auslegung von Art. 6 Abs. 2 ZPO auch auf diese zurückgegriffen
werden. Festzuhalten ist, dass keine der bis- herigen Regelungen in den
Handelsgerichtskantonen (Aargau, Bern, St. Gallen und Zürich) eine sachliche
Zuständigkeit des Handelsgerichts für arbeitsrechtliche Streitigkeiten vorsah (vgl. dazu
JULIAN SCHWALLER/GEORG NAEGELI, Die Zustän- digkeit der Handelsgerichte
gemäss Art. 6 Abs. 3 ZPO, Jusletter 14. November 2011, Rz. 33, mit weiteren Hinweisen).
Den Materialien ist denn auch kein Hin- weis zu entnehmen, dass der Gesetzgeber die
sachliche Zuständigkeit des Han- delsgerichts auf arbeitsrechtliche Streitigkeiten ausdehnen
wollte. Demzufolge ist das Handelsgericht für die vorliegende arbeitsrechtliche
Streitigkeiten sachlich nicht zuständig, weshalb auf die Klage nicht einzutreten ist.

E. 7
Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverord- nung des
Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie
nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV
OG). Vorliegend beträgt der Streitwert CHF 60'000.--. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und §
10 Abs. 1 GebV OG ist die Gerichtsgebühr auf rund die Hälfte der Grundgebühr
festzusetzen und ausgangsgemäss der Klägerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Eine
Parteientschädigung ist der Beklagten mangels Antrag und im Übrigen auch mangels
Umtrieben nicht zuzusprechen.

- 5 - Das Gericht beschliesst:
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